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	Beiträge Ordnungswidrigkeitenrecht


	Aus der Gesetzgebung


 

 
	Gerichtsentscheidungen 


(soweit die Urteile ausführlich oder vollständig wiedergegeben werden,  sind sie als Arbeitshilfen gedacht – zur Argumentation bei der Erörterung mit dem Betroffenen und / oder dessen Verteidiger, zur Begründung des Einspruchs oder der Abgabebegründung des Einspruchs an das Gericht - über die Staatsanwaltschaf. Zu den Arbeitshilfen rechnen in der Regel auch die Entscheidung, die sich mit zivilrechtlichen Problemen befassen; oft sich Begründungen eines zivilrechtlichen Urteils auch bußrechtliche Begründungshilfen).

>>>>>>>>>>>>>>>>> noch kürzen und umarbeiten

	In der anwaltlichen Praxis gibt es immer Fälle, bei denen die Ermittlungsbehörden aus der Haltereigenschaft schließen, dass der Fahrzeughalter auch identisch mit dem sich bußbar verhaltenden Fahrer sei. Diese Auffassung ist nicht richtig. Das zeigen u.a. die nachstehenden Urteile. Die Versendung eines Anhörbogens nach § 55 OWiG an den Fahrzeughalter, der ihn zum Beschuldigten einer Bußtat macht, kann sogar eine Straftat nach § 344 StGB sein (s. nachfolgend das Urteil des LG Hechingen).


Haltereigenschaft allein – kein Tatindiz

OLG Köln - Ss 566/94 (B) - Beschluß vom 13.01.95; OWiG § 66 Abs. 1, § 91; StPO § 261, § 267

NZV 1995, 500 = NZV 1995, 500

Leitsätze:

.......

2. Allein die Tatsache, daß der Betroffene mit demselben Pkw bereits mehrfach Verkehrsverstöße begangen hat, rechtfertigt nicht den Schluß auf seine Täterschaft.«

Gründe:

Das Amtsgericht hat den Betroffenen wegen fahrlässiger Nichteinhaltung des erforderlichen Abstands XE "Nichteinhaltung des erforderlichen Abstands"  von einem vorausfahrenden Fahrzeug (§§ 4 Abs. 1 S. 1, 49 Abs. 1 Nr. 4 StVO i.V.m. § 24 StVG) zu einer Geldbuße von 400,- DM verurteilt und gemäß § 25 StVG ein Fahrverbot von einem Monat gegen ihn verhängt.

 Nach den Feststellungen soll der in verkehrsrechtlicher Hinsicht vielfach, jedoch nicht einschlägig vorbelastete Betroffene am 10. Oktober 1993 gegen 12.55 Uhr auf der Bundesautobahn A 61 im Bereich der Gemeinde W. als Führer des PKW BMW mit dem amtlichen Kennzeichen....... bei einer Geschwindigkeit von 140 km/h einen Abstand von weniger als 3/10 des halben Tachowerts zum vorausfahrenden PKW eingehalten haben.

Im Urteil werden darüber hinaus die Vorbelastungen des Betroffenen XE "Vorbelastungen des Betroffenen"  im einzelnen mitgeteilt. Daraus ergibt sich, daß er mit dem PKW BMW, amtliches Kennzeichen......... im Juni 1992 und im Mai 1993 jeweils wegen einer Geschwindigkeitsüberschreitung in Erscheinung getreten war.

Das Amtsgericht hat seine Überzeugung davon, daß der Wagen zur Tatzeit vom Betroffenen gelenkt worden ist, unter anderem wie folgt begründet:

"Der Betroffene hat sich zum Tatvorwurf XE "Tatvorwurf"  nicht eingelassen ... Es ist auch fest davon auszugehen, daß der Betroffene das Fahrzeug mit dem amtlichen Kennzeichen...... am Tattage geführt hat, da aus dem Verkehrszentralregisterauszug XE "Verkehrszentralregisterauszug"  bzw. den entsprechenden Anlagen zu erkennen war, daß der Betroffene bereits verschiedentlich verurteilt werden mußte wegen mit diesem Fahrzeug begangener Verkehrsordnungswidrigkeiten."

Gegen dieses Urteil richtet sich die Rechtsbeschwerde des Betroffenen mit der Sachrüge.

.......

Aufgabe des Tatrichters ist es, im Rahmen der Beweiswürdigung eine Begründung dafür zu geben, auf welchem Weg er zu den Feststellungen gelangt ist, die Grundlage der Verurteilung geworden sind (vgl. Senat VRS 82, 358 ). Er ist deshalb auch im Bußgeldverfahren gehalten, die in der Hauptverhandlung verwendeten Beweismittel im Urteil so erschöpfend zu würdigen, daß dem Rechtsbeschwerdegericht die rechtliche Überprüfung, insbesondere im Hinblick auf Verstöße gegen Denkgesetze und allgemeine Erfahrungssätze XE "Verstöße gegen Denkgesetze und allgemeine Erfahrungssätze" , möglich ist (vgl. Senat a.a.O.; Göhler, 0WiG, 10. Aufl., § 71 Rn. 43 m.w.N.). 

Der Tatrichter muß daher für das Rechtsbeschwerdegericht nachprüfbar darlegen, daß seine Überzeugung auf tragfähigen tatrichterlichen Erwägungen beruht (vgl. BGH bei Holtz MDR 1980, 631; Senat a.a.O.; VRS 80, 34). Beim Indizienbeweis müssen die für die Überzeugungsbildung verwendeten Beweisanzeichen zusammengefügt und unter allen für ihre Beurteilung maßgebenden Gesichtspunkten vom Tatrichter gewürdigt werden, damit ersichtlich, daß der Schuldbeweis XE "Schuldbeweis"  schlüssig erbracht ist und alle gleich naheliegenden Deutungsmöglichkeiten für und gegen den Betroffenen geprüft worden sind (vgl. BGHSt. 12, 311; Senat a.a.O. und StV 1990, 441; 1986, 12). Es muß erkennbar sein, daß das Ergebnis der Bewertung der Beweisanzeichen nicht lediglich eine bloße Vermutung ist (vgl. BGH NStZ 1986, 373 ; Senat a.a.O.). Schlußfolgerungen dürfen sich nicht so sehr von einer festen Tatsachengrundlage entfernen, daß sie letztlich nicht mehr als einen (schweren) Verdacht begründen XE "Verdacht begründen"  (vgl. BGH NStZ 1990, 501; 1987, 473, 474; Senat a.a.O.).

Diesen Grundsätzen entspricht die Beweiswürdigung des angefochtenen Urteils nicht. Das Amtsgericht begründet seine Überzeugung von der Täterschaft des (zum Tatvorwurf schweigenden) Betroffenen ausschließlich damit, daß er mit dem PKW, dessen amtliches Kennzeichen....... lautet, bereits in den Jahren 1992 und 1993 zweimal Verkehrsordnungswidrigkeiten begangen habe. 

Dieses  Indiz allein reicht indes erkennbar nicht aus, um den Betroffenen als Täter zu überführen. 

Es gibt keinen Erfahrungssatz XE "Erfahrungssatz" , der den Schluß gestatten würde, daß jemand, der mit einem bestimmten Fahrzeug Verkehrsordnungswidrigkeiten begangen hat, auch bei weiteren Verstößen, an denen dieses Fahrzeug beteiligt ist, dessen Führer gewesen sein müßte. 
Wer gleichwohl aus der Identität des Fahrzeugs die Identität des Fahrers XE "Identität des Fahrers"  herleiten will, bewegt sich erkennbar im Reich der bloßen Vermutung. Diese Bewertung ist so selbstverständlich, daß sie keiner näheren Begründung bedarf. Verwiesen sei nur auf Firmenfahrzeuge, die mehreren Mitarbeitern zur Verfügung stehen, und auf Privatwagen, die von verschiedenen Familienangehörigen benutzt werden. 

Selbst wenn man davon ausgehen wollte, daß der Betroffene Halter des PKW mit dem amtlichen Kennzeichen....... (gewesen) ist, obwohl dem angefochtenen Urteil insoweit keine ausdrücklichen Feststellungen zu entnehmen sind, würde dieser Umstand als Beweisanzeichen XE "Beweisanzeichen"  für die Täterschaft des Betroffenen ebensowenig ausreichen. Es ist in der Rechtsprechung allgemein anerkannt, daß aus der Haltereigenschaft des Betroffenen für sich genommen nicht auf seine Täterschaft geschlossen werden darf (vgl. BVerfG NJW 1994, 847 ; BGHSt. 25, 365 = VRS 48, 107; NJW 1974, 2295, 2296; OLG Köln VRS 61, 361 ; Bay0bLG, bei Janiszewski, NStZ 1988, 122). 

Ist der Halter mit dem Fahrzeug bereits in der Vergangenheit verkehrsrechtlich in Erscheinung XE "Vergangenheit verkehrsrechtlich in Erscheinung"  getreten, so rechtfertigt auch dieser Gesichtspunkt grundsätzlich keine abweichende Beurteilung. Denn einerseits werden selbst Privatfahrzeuge nicht selten von anderen Personen als ihren Haltern geführt (vgl. BGH a.a.O.), andererseits kommen Regelverstöße im Straßenverkehr so häufig vor und sind in ihren Erscheinungsformen so ähnlich, daß selbst Haltereigenschaft und Vorbelastungen zusammen noch keinen rechtlich einwandfreien Schluß auf die Täterschaft des Betroffenen erlauben. Folglich muß der Tatrichter seine Überzeugung, der Halter sei auch gefahren, auf zusätzliche Indizien außerhalb der Haltereigenschaft und der Vorbelastungen stützen. Umstände, die als Beweisanzeichen für die Täterschaft des Halters verwertbar sind, können sich aus Zeit und Tatort der Ordnungswidrigkeit, dem Beruf XE "Zeit und Tatort der Ordnungswidrigkeit, dem Beruf" , den Familienverhältnissen und den sonstigen Lebensumständen des Fahrzeughalters ergeben (vgl. BGH a.a.O.; OLG Köln a.a.O.). Solche Zusatzumstände sind im Urteil darzulegen, weil anderenfalls zu besorgen ist, daß der Schuldspruch unter Verletzung des § 261 StPO auf bloße Mutmaßungen gestützt ist (vgl. OLG Köln a.a.O.). Da hier Indizien, aus denen die Täterschaft des Betroffenen gefolgert werden könnte, nicht festgestellt worden sind, ist die Beweiswürdigung XE "Beweiswürdigung" , die sich allein auf - wenn auch schwerwiegende - Verdachtsmomente stützt, sachlich-rechtlich lückenhaft und zwingt zur Aufhebung des angefochtenen Urteils.

Die Sache ist zu neuer Verhandlung und Entscheidung unter Beachtung der oben genannten Grundsätze an die Abteilung des Amtsgerichts, von der das aufgehobene Urteil stammt, zurückzuverweisen (§ 79 Abs. 6 0WiG).

Pflicht zur vollständigen Aufklärung XE "Pflicht zur vollständigen Aufklärung"  des Sachverhalts vor Erlaß eines Bußgeldbescheids bei Ahndung einer Verkehrsordnungswidrigkeit (LG Frankfurt/M)

Das Landgericht Frankfurt am Main hat in einem Urteil entschieden, daß der Erlaß eines Bußgeldbescheids durch die beklagte Verwaltungsbehörde gegen eine Fahrzeughalterin wegen eines Parkverstoßes willkürlich war und mithin eine Amtspflichtverletzung i.S. § 839 BGB XE "Amtspflichtverletzung i.S. § 839 BGB"  darstelle, weil die Beklagte nur aufgrund der Haltereigenschaft auf die Fahrzeugführung der Klägerin geschlossen hatte.

Die 4. Zivilkammer führte weiter aus, daß bei einer Kennzeichenanzeige nur dann auf eine Fahrzeugführung des Halters zur Tatzeit geschlossen werden könne, wenn zusätzliche Indizien hierauf hindeuten.

Obwohl dies nicht gegeben war, hatte die Verwaltungsbehörde im vorliegenden Fall einen Bußgeldbescheid erlassen.

In diesem Stadium des Bußgeldverfahrens war die Verwaltungsbehörde - so sieht es das Gericht in seiner Begründung - im Gegensatz zu dem Zeitpunkt der Einleitung des Verfahrens XE "Einleitung des Verfahrens" , wo der einfache Tatverdacht ausreicht, der sich aus zureichenden tatsächlichen Anhaltspunkten wie der Haltereigenschaft ergeben kann, gehalten, die v.g. Grundsätze einzuhalten.

Eben um diese Grundsätze einzuhalten und gleichzeitig dem Kraftfahrzeughalter die Verfahrenskosten auferlegen zu können, hat der Gesetzgeber die verfassungskonforme Kostenregelung des § 25 a StVG eingeführt.

Hiernach steht der beklagten Verwaltungsbehörde gerade für den Fall, daß der Fahrzeugführer nicht ermittelt werden kann, die vereinfachte Beendigung des eingeleiteten Ermittlungsverfahrens gem. § 25 a StVG zur Verfügung.

Der Erlaß eines Bußgeldbescheids allein aufgrund der Haltereigenschaft XE "Haltereigenschaft"  jedoch ist rechtswidrig, weil das Willkürverbot des Art. 3 GG, wonach sachgerechte Feststellungen und Erwägungen zur Täterschaft des beschuldigten Halters zu treffen sind, mißachtet und das Schweigerecht des Halters im Gegensatz zur Kostentragungspflicht gem. § 25 a StVG verletzt wird.

Die Pflicht zur vollständigen Aufklärung des Sachverhalts oblag der beklagten Verwaltungsbehörde als Amtspflicht, d durch Bedienstete der Beklagten durch de Erlaß des Bußgeldbescheids XE "Erlaß des Bußgeldbescheids"  mindestens fahrlässig, demnach schuldhaft verletzt wurde.

Diese Amtspflichtverletzung verpflichtet die Beklagte zum Ersatz des Schadens, der vorliegend darin besteht, daß die Klägerin, um gegen den rechtswidrig erlassenen Bußgeldbescheid vorzugehen, einen Rechtsanwalt eingeschaltet hat und sich hierdurch mit einer Zahlungsverpflichtung belastete (LG Frankfurt/Main - 2/4 O 37/96 vom 10.07.96, veröffentlicht in POLIZEISPIEGEL; Polizeigewerkschaft im Deutschen Beamtenbund (Ausgabe Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt, 11/97).
	Im Zusammenhang mit der fehlerhaften Überlegung XE "fehlerhaften Überlegung" , dass der Fahrzeughalter schon deswegen einer begangenen Verkehrsordnungswidrigkeit schuldig sei, weil der Fahrzeughalter ist, steht die Gefahr, eine Straftat zu begehen, wenn "automatisch", ohne ausreichende Sachprüfung ein Anhörungsbogen an den Fahrezeughalter versandt wird, in dem er als Verdächtiger / Betroffener angesprochen wird.

Dies gilt im Übrigen auch für allgemeine Ordnungswidrigkeiten, in denen der Täter unbekannt ist und deswegen beispielsweise der Geschäftsführer einer GmbH, als Verdächtiger / Beschuldigter behandelt wird, weil er Geschäftsführer der GmbH ist.


Zusendung eines Anhörungsbogens an einen Nichtbetroffenen XE "Zusendung eines Anhörungsbogens an einen Nichtbetroffenen"  - Strafbarkeit wegen Verfolgung Unschuldiger

StGB § 344 II 2 Nr. 1 

Ordnet der Dezernatsleiter in einem Ordnungswidrigkeitsverfahren die Zusendung eines Anhörungsbogens an eine Person an, von der er weiß, dass diese nicht an einem Verkehrsunfall beteiligt ist, so verstößt er gegen § 344 II 2 Nr. 1 StGB.

LG Hechingen, Urteil vom 06.06.1984 - 126/83 - NJW 1986, 1823

Aus dem Sachverhalt:

Seit 1979 war der Angekl., ein Regierungsamtmann, der verantwortliche Sachbearbeiter für Bußgeld- und Führerscheinsachen XE "verantwortliche Sachbearbeiter für Bußgeld- und Führerscheinsachen" . Eine besondere Ausbildung oder Schulung für die Bearbeitung von Bußgeldsachen hat er nicht erhalten. In dieses Sachgebiet war er indes durch mehrjährige Tätigkeit eingearbeitet. Seine Arbeitsbelastung war durch die jährlich etwa 4000 anfallenden Bußgeldsachen sehr groß. Hinzu kam in der Zeit vom 9. 2. - 21. 6. 1982 die Vertretung des erkrankten Amtsrates F. Am Dienstag nach Pfingsten (1. 6. 1982) erstattete der städtische Vollzugsbeamte M bei ihm Anzeige gegen Unbekannt wegen einer Verkehrsordnungswidrigkeit. Der Fahrer des PKW habe ihn und seine Frau als Fußgänger am Pfingstsamstag (29. 5. 1982), zwischen 18 und 19 Uhr in S. gefährdet. 
Er habe inzwischen bei der Kraftfahrzeugzulassungsstelle als Halter des Fahrzeuges den B, Jahrgang 1929, ermittelt. Dieser sei jedoch nicht der Fahrer gewesen. Dessen sei er sich sicher, da er mit dem Fahrer, der unmittelbar nach der Gefährdung zum Halten gekommen sei, gesprochen habe. Es handle sich bei diesem um einen ca. 20 Jahre jungen Mann. 
Der Angekl. notierte sich die wesentlichsten Daten über die angezeigte Verkehrsordnungswidrigkeit nebst Name und Adresse des Halters auf einem Notizblock. Wegen der anderen anstehenden Arbeit kam er nicht sofort zur Veranlassung des verfahrensrechtlich Notwendigen. An einem der folgenden Tage wies er jedoch seine eingearbeitete Stenotypistin an, den zur Verfolgung von Verkehrsordnungswidrigkeiten verwendeten Durchschlagssatz auszufüllen und Bl. 3 desselben mit der vorgedruckten Bezeichnung „Anhörung des Betroffenen zur Verkehrs-Ordnungswidrigkeiten-Anzeige XE "Verkehrs-Ordnungswidrigkeiten-Anzeige" “ an den Kraftfahrzeughalter B zu übersenden. Er wurde unter dem Datum „11. 6. 1982“ an B übersandt. Dieses Datum wurde auf Bl. 1 des Durchschlagsatzes, welches den Vordruck zur Aufnahme des Verkehrsordnungswidrigkeitenanzeige enthält, eingetragen. Die weitere Sachbehandlung lief nach einer entsprechenden Anordnung des Angekl. allgemein so ab, dass er nach etwa 2 bis 3 Wochen, sofern der Anhörungsbogen nicht zurückgekommen war, den bereits ausgefüllten Durchschlagsatz dahin ergänzte, dass er mit Bleistift die Höhe der Geldbuße eintrug. Seine Kanzleikraft hatte dann nur noch diesen handschriftlichen Vermerk durch einen maschinenschriftlichen Eintrag zu ersetzen und die Gebühr, die Auslagen usw. sowie den noch offen gelassenen Namen des Betroffenen einzutragen, der mit dem Namen des Kraftfahrzeughalters identisch war, sofern dieser auf einen ihm übersandten Anhörungsbogen nicht geantwortet hatte. Danach ging der Durchschlagsatz wieder über den Schreibtisch des Angekl., der dann den Bußgeldbescheid unterzeichnete.

Das AG Sigmaringen hat den Angekl. am 20. 6. 1983 wegen eines Vergehens der Verfolgung Unschuldiger zu 30 Tagessätzen Geldstrafe verurteilt.

Die Berufung des Angekl. wurde verworfen, die Revision hatte Erfolg. Das OLG hat das Urteil mit den Feststellungen aufgehoben und die Sache an eine andere Kammer des LG Hechingen zur erneuten Entscheidung, auch über die Kostenrevision zurückverwiesen. Das RevGer. bemängelte, dass die Ausführungen zur subjektiven Seite unklar XE "subjektiven Seite unklar"  seien. Sie ließen die Möglichkeit offen, dass der Angekl. sich in einem nicht auszuschließenden Irrtum über ein normatives Tatbestandsmerkmal befunden habe. Da ein solcher den Vorsatz ausschließe, hätte der Angekl. gegebenenfalls freigesprochen werden müssen. Für eine solche Sachgestaltung lasse das angefochtene Urteil allerdings eine Auseinandersetzung damit vermissen, warum dem Angekl. in seiner Stellung, mit seiner Vorbildung, Berufungserfahrung und Intelligenz, ein derartiger Irrtum, der sich schon mit dem Formulartext offensichtlich nicht vereinbaren lasse, nicht widerlegt werden konnte.

Die erneute Berufungshauptverhandlung führte zu der Feststellung, dass der Angekl. den Tatbestand des § 344 II 2 Nr. 1 StGB XE "Tatbestand des § 344 II 2 Nr. 1 StGB"  absichtlich erfüllt hat.

Aus den Gründen (Hervorhebungen von owiz):

... II ... Der Angekl. wußte, dass der Kfz-Halter B die Verkehrsordnungswidrigkeit nicht begangen hatte. Damit war ihm auch klar, dass er einen Unschuldigen bezichtigte. Ebenso war ihm bewußt, dass er mit der Zusendung des Anhörungsbogens gegen B ein förmliches Bußgeldverfahren einleitete. Dies wollte er auch. Es kam ihm darauf an, B unter dem Eindruck der konkreten Beschuldigung zu einer Äußerung über den für die Verkehrsordnungswidrigkeit Verantwortlichen zu veranlassen, um so die persönliche Grundlage für den beabsichtigten Bußgeldbescheid zu gewinnen. Zu diesem Vorgehen glaubte er sich unwiderlegbar berechtigt. Er meinte irrigerweise, dazu legitimiere ihn der Erlass des Innenministeriums Baden-Württemberg vom 6. 12. 1968 (GABl 1969, S. 17) über die sog. Kennzeichenanzeige XE "Kennzeichenanzeige" , der auszugsweise so lautet: 

	„3.3
	Anhörung des Betroffenen in sonstigen Fällen 

	3.31
	Kann der Betroffene nicht an Ort und Stelle gehört werden und sind seine Personalien nicht bekannt, so ist er auf Grund des amtlichen Kennzeichens des von ihm geführten Kraftfahrzeugs zu ermitteln und schriftlich zu der Beschuldigung zu hören (Kennzeichenanzeige). 

	3.32
	Bei Kennzeichenanzeigen sind in den Formularsatz nach Nr. 3.11 zunächst einzutragen: 

a) die Feststellungen über die Tat, die dem Betroffenen zur Last gelegt wird, 

b) Angaben über Zeit und Ort der Begehung der Tat unter näherer Bezeichnung des damit geführten Kraftfahrzeugs, 

c) die gesetzlichen Merkmale der Verkehrsordnungswidrigkeit und die anzuwendenden Bußgeldvorschriften, 

d) die Beweismittel. 



	3.33
	Der vom Formularsatz zu trennende Anhörungsbogen ist mit den formularmäßig vorgesehenen weiteren Angaben zu versehen und dem Halter des Kraftfahrzeugs zu übersenden. Ist das Kraftfahrzeug von einer Behörde des Landes Baden-Württemberg zum Verkehr zugelassen worden, so wird der Anhörungsbogen über die für die Zulassung zuständige Verwaltungsbehörde übersandt; in allen übrigen Fällen ist die Anschrift des Halters bei der für die Zulassung zuständigen Verwaltungsbehörde zu ermitteln und der Anhörungsbogen dem Halter unmittelbar zu übersenden ... Die Versendung des Anhörungsbogens ist auf der Urschrift der Anzeige zu vermerken." 


B ließ den Anhörungsbogen unbeantwortet. Am 28. 6. 1982 verunglückte der Angekl. und war längere Zeit arbeitsunfähig. Sein Vertreter, Amtsrat F, dem die Angaben des Anzeigeerstatters mangels eines Anzeigeprotokolls oder wenigstens einer schriftlichen Notiz in der Akte nicht bekannt waren, erließ den vorformulierten Bußgeldbescheid, wobei er die Höhe der Geldbuße auf 80 DM festsetzte. Auf den Einspruch von B wurde die Akte dem AG Sigmaringen zur Entscheidung vorgelegt. Der zuständige Richter reichte die Akte am 8. 8. 1982 mit der Beanstandung an das Landratsamt Sigmaringen zurück, weder dem Bußgeldbescheid noch den Unterlagen dazu sei die nähere Bezeichnung des Tatortes (Straße) zu entnehmen. (Gleiches galt für die Tagesstunde.) 
Außerdem fehlten die ladungsfähige Anschrift der benannten Zeugen und die Niederschrift über ihre Angaben. Der Angekl. gab den Vorgang am 2. 9. 1982 wieder an das Gericht mit der gewünschten Ergänzung, ohne richtig zu stellen, dass B nicht der Täter sei. Dabei hatte er bei M wegen der gewünschten Tatdaten nochmals rückgefragt. Nach seiner unwiderlegbaren Darstellung erinnerte er sich an die Information zur Person des Verkehrstäters bei der Anzeigeerstattung nicht mehr; möglicherweise sagte auch M nichts mehr dazu. In der Hauptverhandlung wurde B freigesprochen.

III. 1. Der Angekl. behauptet, den aufgedruckten Wortlaut des Anhörungsbogens noch nie durchgelesen XE "Anhörungsbogens noch nie durchgelesen"  zu haben; die einzelnen Formulierungen seien ihm daher nicht bekannt gewesen. Das hat ihm die Kammer nicht geglaubt. Er war schon seit Jahren der leitende Sachbearbeiter für Bußgeldsachen und hatte nach eigenen Angaben jährlich ca. 4000 Bußgeldbescheide erlassen. Seine berufliche Karriere unterstreicht seine überdurchschnittliche Qualifikation, seine gute Auffassungsgabe und seine Gewissenhaftigkeit in der Sacharbeit. Ohne Kenntnis des Formularinhalts wäre er außerstande gewesen, die einzelnen Bußgeldsachen korrekt zu bearbeiten. Die Lektüre des Anhörungsbogens beanspruchte wenige Minuten. Im übrigen verschaffte ihm schon ein kurzer Blick auf die Überschrift „Anhörung des Betroffenen“ und auf die Eingangsworte: „Sehr geehrter Herr Verkehrsteilnehmer! Sie werden beschuldigt, ... folgende Verkehrsordnungswidrigkeit nach § 24 StVG begangen zu haben“, zweifelsfrei Klarheit über Sinn und Zweck der Zusendung des Anhörungsbogens XE "Klarheit über Sinn und Zweck der Zusendung des Anhörungsbogens" .

2. Nicht zu widerlegen war seine weitere Einlassung, er habe sich durch den og. Erlass zur „Kennzeichenanzeige“ berechtigt geglaubt, B den Anhörungsbogen zuzusenden. Zwar lässt die Fassung des Erlasses an sich keinen Zweifel darüber zu, dass nur dann so verfahren werden darf, wenn der Verkehrstäter nicht identifiziert und der Halter des ermittelten Fahrzeuges nicht bereits positiv ausgeschlossen ist. Denn nur dann richtet sich gegen den Halter aus dieser nahen Beziehung zum Fahrzeug ein Anfangsverdacht, der die Einleitung des Bußgeldverfahrens rechtfertigt. Immerhin ist aber konkret denkbar, dass der Angekl. diesen ersten Schritt noch für erlaubt hielt, weil er den Erlass des Innenministeriums auch auf diese Fallgestaltung für anwendbar hielt.

IV. Der Angekl. hat als zur Mitwirkung an einem Bußgeldverfahren XE "Mitwirkung an einem Bußgeldverfahren"  berufener Amtsträger auf eine Verfolgung des Kfz-Halters B hingewirkt (vgl. BGHSt 25, 346). Er leitete gegen diesen ein förmliches Bußgeldverfahren ein und sandte ihm den Anhörungsbogen für Betroffene zu. Darin beschuldigte er ihn einer Verkehrsordnungswidrigkeit unter Wiedergabe eines konkret umschriebenen Sachverhaltes. Indes wußte er, dass B die Ordnungswidrigkeit nicht begangen hatte, also unschuldig war. Damit war ihm auch klar, dass er gegen einen Unschuldigen verfolgend aktiv wurde. dass er von vornherein einen Bußgeldbescheid gegen B nicht erlassen, vielmehr über diesen nur den noch unbekannten Fahrzeugführer ermitteln wollte, stellt das Tatbestandsmerkmal des Hinwirkens auf eine Verfolgung nicht in Frage. § 344 StGB schützt nämlich einen Unschuldigen schon vor diesem ersten Ermittlungsakt.

Auf diese Verfolgungsmaßnahme XE "Verfolgungsmaßnahme"  kam es ihm an. dass Beweggrund für diesen Verfolgungsschritt die Erreichung eines rechtlich zulässigen Endzweckes, nämlich eine Verkehrsordnungswidrigkeit eines bestimmten Täters zu ahnden, war, ändert an dem Tatvorsatz nichts. Zutreffend hat die StA beim OLG Stuttgart den Vergleichsfall herangezogen, dass ein StA gegen einen Unschuldigen wider besseres Wissen ein förmliches Ermittlungsverfahren in der Absicht einleitet, über die Vernehmung des „Beschuldigten“ den wahren Täter zu ermitteln. Das wäre Verfahrenswillkür, die § 344 StGB strafrechtlich erfasst.

Der Angekl. war allerdings in einem Verbotsirrtum XE "Verbotsirrtum"  befangen. Er glaubte, der og. Erlass des Innenministeriums vom 6. 12. 1968 legitimiere ihn zu seinem Vorgehen. Damit irrte er über die Reichweite dieses Erlasses, also über die Grenzen eines Rechtfertigungsgrundes XE "Grenzen eines Rechtfertigungsgrundes" . Dieser Irrtum war jedoch unschwer zu vermeiden. Das Wesen der Vermeidbarkeit eines Verbotsirrtums XE "Vermeidbarkeit eines Verbotsirrtums"  liegt in dem Erkennen-können der konkreten Rechtswidrigkeit des eigenen Verhaltens. Schuld trägt der im vermeidbaren Verbotsirrtum Handelnde, weil er von seinem Können keinen Gebrauch macht und deshalb schon den von der von ihm verletzten konkreten Rechtspflicht ausgehenden Pflichtanruf nicht vernommen hat (Rudolphi, JR 1973, 512 zu 1). 
Dementsprechend ist nach gesicherter Rechtsprechung ein Irrtum nur dann unüberwindlich XE "Irrtum nur dann unüberwindlich" , wenn ein Täter trotz der ihm nach den Umständen des Falles, seiner Persönlichkeit sowie seinem Lebens- und Berufskreis zuzumutenden Anspannung des Gewissens XE "Anspannung des Gewissens"  die Einsicht in das Unrechtmäßige seines Handelns nicht zu gewinnen vermochte (BGHSt 2, 194 (201) = NJW 1952,593). Etwa auftauchende Zweifel XE "Zweifel"  darf er nicht einfach zurückstellen, sondern muss sie durch Nachdenken und erforderlichenfalls durch Einholung von Rat beseitigen (BGHSt 4, 1 (5) = NJW 1953, 431; BGHSt 9, 164 (172) = NJW 1956, 1079). Die dabei aufzuwendende Umsicht und Gewissenhaftigkeit unterliegt strengeren Anforderungen als die Sorgfalt bei Fahrlässigkeitstaten (BGHSt 4, 236 (242) = NJW 1953, 1151). Eigene Prüfungs- und Erkundigungspflich XE "Eigene Prüfungs- und Erkundigungspflich" t bestehen nebeneinander. Der Wortlaut des Erlasses des Innenministeriums ist eindeutig, bestimmt und klar gefasst. Die Auslegung, die der Angekl. dem Erlass gab, hielt sich keineswegs mehr im Rahmen der Auslegungsmöglichkeiten. Seine Fehlinterpretation muss ihm daher vorgeworfen werden. Er ist ein erfahrener Verwaltungsbeamter, der die Laufbahnprüfung für den gehobenen Dienst bestanden und sich dann in verschiedenen Referaten bewährt hat. Er kennt die Fachsprache im Verwaltungsbereich. Deshalb war er fraglos nicht überfordert, den Erlass richtig zu lesen. Im übrigen stand ihm jederzeit der Rat eines Juristen, des Abteilungsleiters M, zur Seite. Dies hat sowohl der Zeuge M wie der Angekl. selbst bestätigt. Gerade in Bußgeldsachen war der Angekl. erst wenige Monate zuvor aus gegebenem Anlaß von M eingehend darauf hingewiesen worden, dass er bei unberechtigter Verfolgung von Verkehrstätern das Risiko der Bestrafung nach § 344 StGB eingehe. Die Sachprüfung müsse daher sehr gewissenhaft erfolgen. M verfasste sogar unter dem 16. 2. 1982 ein Rundschreiben „An die Bußgeldstelle im Hause“, von dessen wörtlichem Inhalt der Angekl. nach seinem Eingeständnis Kenntnis genommen hat. Dieser Erlass lautet auszugsweise:

„Die Bußgeldverfahren erfordern eine sorgfältige und gewissenhafte Bearbeitung der beim Landratsamt eingehenden Ordnungswidrigkeitenanzeigen. Dies gilt für das Landratsamt S. um so mehr, als sich die StA Hechingen in einem Schreiben an das Landratsamt über die Bearbeitungsweise in manchen Verfahren beschwert hat. Wenn diese Beschwerden nach Überprüfung auch haben ausgeräumt werden können, sollte zukünftig unbedingt vermieden werden, Bußgeldbescheide zu erlassen, die in rechtlicher Hinsicht nicht abgesichert sind. Die Bußgeldstelle erfüllt insofern quasi richterliche Funktionen. Die erforderliche gewissenhafte Bearbeitung wird unterstrichen durch § 344 StGB, danach kann strafrechtlich verfolgt werden, wer in einem Bußgeldverfahren mitwirkt und in diesem Zusammenhang absichtlich oder wissentlich jemanden, der nach dem Gesetz nicht strafrechtlich verfolgt werden darf, strafrechtlich verfolgt oder auf eine solche Verfolgung hinwirkt ..."

Der Angekl. hätte also sensibilisiert sein müssen, als er den für ihn offenkundig bedenklichen Weg gegenüber B ging. Eine kurze Anfrage bei M hätte zu der eindeutigen Antwort geführt, dass er dies nicht dürfe. Damit wäre er auch im Hinblick auf seine starke Arbeitsbelastung weder zeitlich noch sachlich überfordert gewesen. Der Angekl. ist demnach eines Vergehens der absichtlichen Verfolgung Unschuldiger i. S. des § 344 II 2 Nr. 1 StGB schuldig. 
	Anmerkung: Der Bundesgerichtshof hat schon 1974 den Weg gewiesen, wie Verkehrssünder in rechtlich einwandfreier Weise gerichtssicher überführt werden können (Hervorhebungen von owiz)


Wer nur den Halter hat, hat nicht auch den Täter XE "Wer nur den Halter hat, hat nicht auch den Täter" , er kann aber ohne allzugroßen Ermittlungsaufwand ermittel werden

BGHSt 25, 365 = NJW 1974, Seite 2295 dd - 4 StR 171/74 - Beschluß vom 29.08.74

Vorinstanz: AG Diepholz; OLG Celle

Leitsätze:

»Die Haltereigenschaft des Betroffenen, der die Einlassung zur  Sache verweigert, kann für sich allein, auch wenn es sich um ein  privat genutztes Fahrzeug handelt, nicht als ausreichendes  Beweisanzeichen dafür gewertet werden, daß er das Fahrzeug zur  Tatzeit (bei) einer mit ihm begangenen Verkehrsordnungswidrigkeit  geführt habe.

Aus der Zeit und dem Tatort der Ordnungswidrigkeit, dem Beruf, den  Familienverhältnissen und Lebensumständen des Fahrzeughalters  können sich jedoch in vielen Fällen Anhaltspunkte ergeben, die als  Beweisanzeichen für oder gegen die Täterschaft des Halters  verwertbar sein.«

Gründe:

Daraus, daß der Halter die Einlassung zur Sache verweigert oder  sich darauf beschränkt, seine Täterschaft zu bestreiten, dürfen keine  ihm nachteiligen Schlüsse gezogen werden (BGHSt 20, 281; BGHSt  20, 298 ; OLG Hamm MDR 1973, 870; VRS 46, 143; OLG Celle VRS  46, 140). Das gilt uneingeschränkt auch für den Kraftfahrzeughalter.  Daher läßt sich der für seine Verurteilung wegen einer  Verkehrsordnungswidrigkeit erforderliche Schuldnachweis in der  Regel nur auf Grund weiterer Ermittlungen führen, wenn der Halter  keine Aussagen zur Sache macht (vgl. OLG Hamm VRS 43, 364,  365). 

Das bedeutet indessen nicht, daß in jedem Fall umfangreiche  Beweise erhoben werden müßten. Die Aussageweigerung des  beschuldigten Fahrzeughalters zwingt nicht dazu, allen denkbaren,  aber ganz unwahrscheinlichen oder gar abwegigen  Fallgestaltungen XE "abwegigen  Fallgestaltungen"  nachzugehen.   So kann z. B. im allgemeinen 

die  Möglichkeit, daß der Fahrzeughalter seinen Wagen einem zu ihm  nicht in näherer Beziehung stehenden Dritten überlassen hat, außer  Betracht bleiben, wenn nicht besondere Umstände auf sie hindeuten.  

· Wertvolle Spezialfahrzeuge werden die Halter im allgemeinen  ungern Dritten überlassen (vgl. OLG Hamm JMBlNRW 1973, 233).  

· Ein Arzt wird Wert darauf legen, daß er seinen Wagen ständig für  eilige Krankenbesuche zur Verfügung hat. 

· Wichtige Anhaltspunkte XE "Anhaltspunkte"   können sich aus Zeit und Ort der Ordnungswidrigkeit ergeben (vgl.  OLG Hamm VRS 46, 143; 

· das Fahrzeug wurde zu später  Nachtstunde auf einer Fahrt von einer Gaststätte, in der sich der  Halter mehrere Stunden aufgehalten hatte, zu seiner Wohnung  beobachtet), 

· ferner aus dem Beruf des Halters (vgl. OLG Hamm  VRS 46, 293, 295: 

· wenn er sich zur Tatzeit üblicherweise mit seinem  Wagen auf dem Wege zur Arbeitsstelle oder nach der Arbeit auf  dem Heimweg befindet) 

· sowie aus seinen Familienverhältnissen 

· (ob  das Fahrzeug üblicherweise von mehreren Familienmitgliedern  benutzt wird, 

· was durch Nachfrage in der Nachbarschaft ermittelt  werden kann). 

Auch schriftliche oder mündliche Erklärungen, die der  Betroffene in einem früheren Verfahrensstudium abgegeben hat,  können je nach Lage des Falles gegen ihn verwertet werden,  .  wenn sie widersprüchlich oder mit sonstigen Feststellungen  unvereinbar sind. 

Der Senat ist der Meinung, daß sich in der  Mehrzahl der in Betracht kommenden Fälle genügend  Beweisanzeichen für oder gegen die Täterschaft des die Aussage  verweigernden Fahrzeughalters finden lassen.  

.....

Hinweise:  Bestreiten der Fahrereigenschaft u. Schweigen im übrigen ist keine  Teileinlassung XE "Bestreiten der Fahrereigenschaft u. Schweigen im übrigen ist keine  Teileinlassung" , die zum Nachteil des Betr. verwertet werden darf:  OLG Koblenz (1 Ss 216/80 ) VRS 59, 433 . Ebenso BayObLG v.  28.8. 80 DAR 1980, 375 = NJW 1981, 1385. - zulässiges  Prozeßverhalten darf nicht als Beweisanzeichen verwertet werden:  ebenso OLG Köln (1 Ss 506 Bz/78) VRS 56, 149 . - kein Rückschluß  von Halter- auf Fahrereigenschaft bei Schweigen; OLG Hamburg  (1 Ss 35/80 OWi) VerkMitt 1980, 64 . - OLG Köln v. 28.1.1975, VRS 49,  48, wann der Halter keine Entlastungsbeweismittel XE "Entlastungsbeweismittel"  benennt.
Gaststättenrecht: Gaststätte darf nicht als "Swingerclub" genutzt werden

(VG Koblenz Urteil vom 1. April 2004; Az.: 1 K  174/04.KO)

Die Kläger, ein Ehepaar, betreiben in den Räumen einer ehemaligen Gaststätte in Wissen einen „Partytreff” mit Gastro- und Thekenbereich sowie Räumen, in denen Paare sexuelle Handlungen vornehmen können. Um an den Partys teilzunehmen, haben die Gäste einen festgelegten finanziellen Beitrag zu entrichten, der derzeit zwischen 50,-- € und 95,-- € beträgt. Nach einer Ortsbesichtigung untersagte die Verbandsgemeinde Wissen die Nutzung der für den Swingerclub genutzten Räume, da hierfür keine Baugenehmigung vorliege.

Hiermit waren die Kläger nicht einverstanden und erhoben nach erfolglosem Widerspruchsverfahren Klage. Sie machten geltend, dass sie keine gewerblichen Interessen mit ihrem Treff verfolgten, sondern lediglich ihren Neigungen nachgingen. Das Nutzungsverbot sei völlig überzogen und widerspreche dem Recht der freien Selbstentfaltung. 

Das Verwaltungsgericht Koblenz wies die Klage ab und führte zur Begründung aus, dass es sich bei der Umnutzung einer Gaststätte in einen Partytreff oder Swingerclub um eine Änderung der Nutzung eines Gebäudes handele, was ohne vorherige Baugenehmigung regelmäßig nicht zulässig sei. Zudem würden die Kläger für ihre Veranstaltungen werben und hierbei im Internet darauf hinweisen, dass „Partybeiträge” in Höhe von 50,-- € bis 95,-- € verlangt würden. Bei dieser Sachlage könne von „rein privaten Partys” ohne gewerbliche Interessen keine Rede sein. Im Übrigen läge auch dann eine genehmigungspflichtige Nutzungsänderung vor, wenn die Kläger tatsächlich ohne Gewinnerzielungsabsicht handelten. Ferner sei auch nicht ersichtlich, dass die Verbandsgemeinde Wissen den Klägern für die Nutzung der Gaststätte als „Partytreff” offensichtlich eine Baugenehmigung zu erteilen habe. Dies hänge auch davon ab, wie die nähere Umgebung bauplanungsrechtlich zu beurteilen sei.

Gegen die Entscheidung kann beim OVG Rheinland-Pfalz die Zulassung der Berufung beantragt werden (Quelle: Verwaltungsgericht Koblenz Pressemitteilung Nr. 11/2000)

	Fälle und Lösungen


	Nachgelesen


	Leser fragen: 


Leser H. aus P. fragt: Knöllchen für US-Truppenangehörige?

Ich bin bei der Suche nach einem Verkehrsrechtlichen Problem bzw. einer Frage auf ihre Seite gestoßen und denke sie können mir behilflich sein.

Ich bin seit sehr kurzer Zeit in Heidelberg unterwegs und stelle fest, dass hier  die Angehörigen der Stationierungskräfte mit HK Ad und AF Kennzeichen durch die Polizei bei Verkehrsordnungswidrigkeiten nicht verwarnt wird. Sind die Angehörigen der amerikanischen Armee von der Stvo und der StvZo befreit und wo kann ich im Gesetz etwas darüber finden.

Danke für ihre Bemühungen und Antwort

Antwort:

Die Sache ist etwas zu kompliziert, um sie in wenigen Sätzen abzuhandeln. So bestehen unterschiedliche Regelungen für amerikanische, britische, kanadische und französiche Truppenangehörigen, die in Deuschland stationiert sind. Da es sich nach Ihrer Anfrage offenbar um US-Fahrzeuge handelt gilt grundsätzlich - derzeit -, dass die US-Behörden die Erteilung von Verwarnungen Ihrer Truppenangehörigen bislang nicht als Ausübung der deutschen Gerichtsbarkeit angesehen haben. Die Folge: Es können Verwarnungen erteilt werden, auch wenn sich der Fahrzeugführer im Dienst befinden sollte. Wenn keine Verwarnungen ausgesprochen werden sollen, sondern ein Bußgeldverfahren durgeführt werden müßte (keine geringfügige Owi), dann sieht das amerinkanische Strafrecht dafür keine strafrechtlichen Sanktionen vor - wenn die Verkehrsordnungswidrigkeiten außerhalb des Dienstes begangen werden: Delikte im Dienst können also nach deutschen Recht nicht geahndet werden, private dagegen schon.

Das Gesetz: NATO – Truppenstatut (NTS) mit Zusatzvereinbarungen

Mfg

Brenner

Leserfragen: Bußgeld, obwohl Auto ordnungsgemäß geparkt?

Guten Tag Herr Brenner,

ich habe heute einen Hinweis auf der Seite www.recht-find.de zu einem Problem gefunden.

Ich hoffe, Sie können mir noch einen kurzen Hinweis auf ein weitergehendes Detail geben, das mit dem Abschleppen eines korrekt geparkten Fahrzeugs einhergeht.

Mein Auto wurde (wie auch div. andere Fahrzeuge) ohne einen Hinweis durch spontanes Aufstellen von Halteverbotsschildern abgeschleppt, bevor zu einer unangekündigten Fahrbahnmarkierung angesetzt wurde, bei welcher "mein" Parkstreifen einer Umlegung der Verkehrsführung weichen mußte.

Nach meinem Empfinden habe ich keine Ordnungswidrigkeit begangen.

Die Abschleppkosten wurden mir, da es wohl auch die Behörde so sah, nicht in Rechnung gestellt.

Nun bekomme ich jedoch einen Monat später eine schriftliche Verwarnung mit Verwarnungsgeld.

Versucht die Behörde bei denjenigen, denen Stellungnahmen zu umständlich sind, ihre Einnahmen zu erhöhen oder ist das tatsächlich rechtens? Läßt sich der "atypische Fall" auch auf die Ordnungswidrigkeit zu übertragen?

Ich würde mich sehr über eine Antwort freuen.

Zum Thema: Verkehrsrichtig geparkt, abgeschleppt , Kostenbescheid Ein solcher "typischer Fall" hätte auch ohne Hochwasser vorgelegen, wenn zuständige Behörde 3 Tage vor Rückkehr des Herrn Meyer das Aufstellen von Halteverbotsschilder angekündigt hätte. Ob Herr Meyer die angekündigte Maßnahme gekannt hätte oder nicht spiele hierbei

keine Rolle (so VGH Kassel, Urteil vom 20.08.1996   11 UE 284/96).

Der VGH Mannheim (Urteil vom 17.09.1990, Az  1 S 2805/89; NJW 1991, 1698) hielt in einem ähnlich gelagerten Fall sogar die Ankündigung von 2 Tage für eine angemessene Frist.

Ein "atypischer Fall" läge beispielsweise vor, wenn ein ordnungsgemäß geparktes Fahrzeug wegen eines Wasserrohrbruchs hätte entfernt müssen.

In einem solchen Fall muss die Abschleppkosten die Polizei, d.h. der Steuerzahler aufkomme.

Antwort :

Ein Verwarnungsgeld setzt eine Bußtat voraus. Diese wiederum verlangt :Tatbestandsmäßigkeit + Rechtswidrigkeit + Schuld (vgl. § 1 I OWiG). Der objektive Tatbestand (Stehen im Halteverbot) liegt zwar vor. Zum objektiven Tatbestand gehören jedoch zwingend auch die subjektiven Tatbestandsmerkmale. Das sind Vorsatz (Wissen und Wollen der objektiven Tatbestandsmerkmale) oder Fahrlässigkeit (= objektiv ( !) sorgfaltswidriges Verhalten, obschon ein einsichtiger und besonnener Mensch in der Lage des konkreten Täters sich anders verhalten hätte und ein einsichtiger und besonnener Mensch in der Lage des konkreten Täters in der Lage gewesen wäre, den Erfolg [= objektiven Tatbestand] vorausgesehen hätte). Hinzu kommen muß – im Allgemeinen ist das kein Problem, aber im vorliegenden Falle schon -, dass Vorsatz oder Fahrlässigkeit im Zeitpunkt des rechtswidrigen Verhaltens hätte vorliegen müssen. Was nach dem Verhalten (hier Abstellen des Fahrzeuges an der « Parkstelle » kann das Schicksal Ihrer « Tat » nicht mehr beeinflussen. Es gibt keinen « dolus subsequens » (= Wissen nach der Tat oder – analog – wissen müssen), der das subjektive Tatbestandsmerkmal nachträglich der Tat hinzufügt.

In Ihrem Fall haben Sie das Auto abgestellt, als Sie dies durften, es also rechtlich erlaubt war. Sie haben sich also nicht bußbar gemacht, Sie haben überhaupt keinen Rechtsverstoß begangen. Dass die «Dinge» sich später – durch das Aufstellen der Haltverbotsschilder – anders entwickelten, ist Ihrem Falle unbeachtlich. Es gibt keine «nachträgliche«, Ihnen zurechenbare Fahrlässigkeit (s. oben « dolus subsequens »).

Ausnahme : Vorwerfen könnten man Ihnen nur dann einen Verkehrsverstoß, wenn Sie im Zeitpunkt des Abstellens Ihres Fahrzeuges von der geplanten Halteverbotszone (den Markierungsmaßnahmen) gewußt hätten oder hätten wissen müssen (wenn es z.B. in der Zeitung gestanden hätte, bevor Sie Ihr Fahrzeug abstellten).

Es fehlt also schon am Tatbestand einer Verkehrsordnungswidrigkeit. Daher wurde die Beschuldigung, Sie hätten eine Ordnungswidrigkeit begangen, zu Unrecht erhoben. Würden Sie die Verwarnung ablehnen und die Bußgeldstelle würde einen Bußgeldbescheid gegen Sie erlassen, wäre dies möglicherweise der Straftatbestand der Verfolgung Unschuldiger (§ 344 Strafgesetzbuch).

Wenn Sie noch Fragen haben, melden Sie sich.

Leser der OWIZ fragen: Zeugengebühren, müssen die gezahlt werden?

Sehr geehrter Herr Rechtsanwalt Brenner,
aufgrund einer Geschwindigkeitsüberschreitung im Verwarngeldbereich wurde der Fahrzeughalter (eine Autovermietungsfirma) angehört.
Mit der Auskunft darüber, wem das Fahrzeug übergeben wurde, beantragte die Firma unter Bezugnahme auf den Beschluss des AG Stuttgart vom 13.01.2004 / 8 OWi 2273/03, eine Zeugenentschädigung. In der langgjährigen Praxis ist eine derartige Forderung hier bislang einmalig.
Bei Geschwindigkeitsüberschreitungen wird oftmals erst der Fahrzeughalter mit dem Tat​vorwurf konfrontiert. Meistens handelt es sich dabei um eine natürliche Person. Aufgrund der gegebenenfalls geringfügigen Mitwirkung des Fahrzeughalters steht Ihm unserer Meinung nach keine Zeugenentschädigung zu.
Angenommen, die Zeugenentschädigung im oben genannten Fall sei berechtigt, wäre diese dann auch so zutreffend für die natürliche Person?
Wie ist Ihre Rechtsauffassung?
Vielen Dank für Ihre Bemühungen.
Antwort:

Sehr geehrter Herr 

vielen Dank für Ihre Frage

I

Die Firma AVIS hat selbstverständlich recht mit ihrer Forderung. Jeder Zeuge ist auf seinen Antrag 
 hin § 15 I ZSEG zu entschädigen, es sei denn, er verzichtet ausdrücklich auf die Zeugenentschädigung. Wenn Sie in meinen - was ich vermute - OWiG - Seminaren gewesen sind, so werden Sie sich vielleicht erinnern, dass ich bei fast jeder Gelegenheit, die sich im Gespräch mit den Hörern bot, auf diesen Umstand hingewiesen habe. Es ist ja auch selbstverständlich: Warum soll der Zeuge für die staatlichen Ermittlungsorgane umsonst tätig sein? Dies gilt für alle Fälle, in denen sie - wie von mir immer wieder in Seminaren  empfohlen - statt eines unerlaubten Anhörungsbogens einen Zeugenfragebogen übersenden (z. B. bei Kennzeichenanzeigen oder in den Fällen, in denen juristische Personen oder andere Unternehmensformen im Sinne des § 30 OWiG als Zeugen befragt werden - müssen). 

Es gibt nur wenige Ausnahmen, in denen der Bürger einem "Aufopferungsanspruch" unterliegt. Dazu gehören aber nicht die Fälle, die unter das Zeugenentschädigungsgesetz fallen. Sie finden im Übrigen bei Göhler Randziffer 96 ff zu § 59 OWiG die entsprechenden Ausführungen und detaillierte Hinweise. Ich darf Sie insbesondere auf die Randziffer 96 hinweisen und die Besonderheiten, die - möglicherweise (ich habe dies nicht nachgeprüft) noch in ihrem Bundesland gelten - hinweisen.

Sie müssten, falls dies nicht geschehen sein sollte, auch dafür Sorge tragen, dass ein entsprechender Haushaltstitel bei Ihrer Behörde eingestellt wird.

Grundsätzlich ist die Zahlung einer Zeugenentschädigung allerdings kein materieller Schaden für die Ermittlungsbehörde. Denn nach § 107 Abs. 3 Ziff 5 OWiG gehören Zeugenentschädigung zwingend zu den Auslagen, die vom Betroffenen zu erheben sind. 

Bei der Gelegenheit darf ich Sie (weil nach  meiner Seminarerfahrung diese Rechtsvorschrift noch immer reichlich unbekannt ist - übrigens in West und Ost) auf § 107 Abs. 3 Ziff. 6c  OWiG hinweisen: Die dort beschriebenen Ermittlungskosten sind ebenfalls zwingend dem Betroffenen aufzuerlegen. Sie werde wohl seltener bei der Ermittlung von Verkehrsordnungswidrigkeiten entstehen, häufiger aber bei Ermittlungen im (Buß-) Baurecht und auf dem Gebiet der Schwarzarbeit.

II

Nun weist Ihr Fall jedoch eine Besonderheit auf: Sie haben der Zielsetzung nach ein „Verwarnungsverfahren“ eingeleitet. Im Rahmen des Verwarnungsverfahrens (§ 56 OWiG) ist aber eine Zeugenvernehmung nicht vorgesehen. Das Verwarnungsverfahren geht davon aus, den Verkehrssünder an Ort und Stelle anzutreffen oder zumindest „sein“ Auto, um dort das „Knöllchen“ anzubringen. Trifft keine der beiden Voraussetzungen zu, bringt das Verwarnungsverfahren erhebliche Schwierigkeiten für die Bußgeldbehörde. Wie sich aus § 56 III OWiG ergibt, dürfen keine Gebühren und Auslagen im Verwarnungsverfahren erhoben werden. Sie entstehen aber nach § 59 OWiG i.V.m. ZSEG.

Sie würden also auf Ihren Kosten (Zeugenentschädigung) „sitzen“ bleiben, wenn Sie – wie im vorliegenden Fall geschehen – den wahren Fahrer / Täter über den Halter als Zeugen ermitteln (lassen). Das aber ist rechtlich nicht zulässig. Der Grund dafür liegt im § 107 III OWiG: Dort steht: „Als Auslagen werden erhoben….“. Es heißt nicht etwa: „Kann“ oder „soll“ erhoben werden, sondern das „werden“ ist gleichzusetzen mit „ist“ bzw. „sind“. Schalten Sie einen Zeugen ein, der auf seine Zeugenentschädigung nicht verzichtet, müssen Sie den Betroffenen mit der Zeugenentschädigung belasten.

Daher haben Sie in Ihrem Fall  m.E. in Wirklichkeit kein Verwarnungsverfahren im „engeren Sinn“, sondern ein „normales“ Bußgeldverfahren eingeleitet (der Sache nach: Gegen Unbekannt). Das muss auch als solches durchgeführt werden. Sie können zwar das Bußgeld in Höhe des Verwarnungsgeldes festsetzen. Für den Betroffenen kommen jedoch noch die Zeugengebühren, die Zustellungsgebühren für den Bußgeldbescheid, die „Geldbuße-Gebühr“ nach § 59 I OWiG. Der Betroffene, der – wie im vorliegenden Fall – erst ermittelt werden muss, steht also finanziell wesentlich schlechter da, als der Täter, der „vor Ort“ angetroffen wird, wenn gegen ihn im Bußgeldverfahren vorgegangen wird (werden muss). Er müßte beispielsweise zahlen: 10 € Geldbuße + 15 € Zeugengebühren + 12,50 € Gebühr nach § 59 I OWiG + Zustellgebühr von 11,00 €. Hinzu kommt, das die Wahrscheinlichkeit, das gegen einen derartigen Bußbescheid Einspruch eingelegt wird, erheblich steigen wird. All das widerspricht jedoch der Absicht des Gesetzgebers, geringfügige Verkehrsordnungswidrigkeiten – wie z.B. einfache Parkverstöße – „preiswert“ und ohne Ermittlungsaufwand zu erledigen. Daraus folgt weiter, dass die Gerichte mit Bagatellfällen belastet würden.
Um aus dieser „Zwangslage“ herauszukommen, gibt es m.E. nur 2 Möglichkeiten:

1) Sie teilen dem Fahrzeughalter (in diesem Falle ausdrücklich nicht als Zeugen) mit, dass Sie den Fahrer nicht ermitteln können, ohne dass „ein unangemessener Aufwand“ entstehe, nämlich die Zeugenentschädigung. Ist die Fahreridentität aber nur mit unangemessenem Aufwand möglich, so kann das Bußgeldverfahren „gegen Unbekannt“ eingestellt und gegen den Halter der Kostenbescheid nach § 25 a StVO erlassen werden (vgl. Göhler Rz 2 ff – insbesondere Rz 8 - vor § 109). Ich würde dann noch den Hinweis anbringen, dass für den Fall, dass der Halter Angaben macht, die zur Ermittlung des Täters / Fahrers führen, keine Zeugenentschädigung anfällt: Die Auskunft ist freiwillig und erfolgt nicht in der Eigenschaft als Zeuge, daher ist das ZSEG auch nicht anwendbar. Auch § 17a ZSEG (= Entschädigung Dritter) findet keine Anwendung. Denn die Bußgeldstelle forscht nicht nach Beweisen (Suche nach dem wahren Täter). Falls der Fahrzeughalter den Namen des Täters preisgibt, dann tut er es, um sich aus der „Halterhaftung“ des § 25a StVG zu befreien. Ein Fall der Unbilligkeit (§ 25a I S. 2 StVG) liegt m.E. daher nicht vor. Der gewerbsmäßige Autovermieter darf rechtlich nicht besser gestellt werden als ein Nicht-Unternehmen, nur weil er den „Auto-Entleiher“ nicht so gut kennt wie der private Fahrzeughalter.

2) Sie schicken an den Halter den Zeugenfragenbogen wie bisher, machen jedoch folgenden Zusatz: 

„Die  dem der Bußgeldstelle unbekannten Fahrer vorzuwerfende Tat ist eine geringfügige Ordnungswidrigkeit, für die an sich ein Verwarnungsgeld in Höhe von ## € vorgesehen ist. Falls Sie als Halter jedoch von Ihrem Recht Gebrauch machen, nach dem ZSEG Zeugenentschädigung zu fordern, muß gegen den Fahrer ein formelles Bußgeldverfahren eingeleitet und durchgeführt werden (bei dem neben dem Bußgeld gesetzlich vorgeschriebene Gebühren anfallen, die die Höhe der Geldbuße bei weitem übersteigen kann). Aber nur in einem förmlichen Bußgeldverfahren können auch verausgabte Zeugenentschädigungrn nach § 107 III Ziff. 5 OWiG vom Fahrer / Täter eingefordert werden, nicht aber im Verwarnungsgeldverfahren. Falls Sie mir den Daten des Fahrers mitteilen, gehe ich davon aus, dass Sie auf die Zeugenentschädigung verzichten“.

Der Sinn dieses Hinweises ist: Das Unternehmen wird sich wohl überlegen, welche Alternative: Zeugengeld ja oder nein, werbewirksamer sein wird. 

	Seminare


Für 2004 sind neu konzipierte Seminare geplant: Vergleichende Betrachtung von verwaltungsrechtliche und bußrechtliche Tatbestände, Eingriffsrechte, Rechtsfolgen, Rechtsmittel.

Einige Termine stehen bereits fest:

Seminare in 2004 in Baden-Baden
	Zeit
	Ort
	Kosten des Seminartages im Hotel (ohne Anreise) pro Teilnehmer

	
	
	Euro : 140 (für beide Tage)
(ohne Übernachtung, aber mit Mittagessen, Kaffee,  Getränke, Gebäck, Obst Seminar-Gebühren; nicht: Anreise).  

	21. - 22. April 2004 

(Verkehrsordnungswidrigkeiten, 

 HYPERLINK "file:///C:\\Daten%20ab%209.%20Nov.%2003\\neu%20owig%201-%20web%202004\\seminare_baden-baden_2004.htm" 
nähere Infos über den Inhalt des Seminars hier klicken = Infos aus WebSite www.ra-karlbrenner.de)

4. -   5.   Mai  2004

(Schwarzarbeit nähere Infos über den Inhalt des Seminars hier klicken= Infos aus WebSite 

www.ra-karlbrenner.de)

22. - 23. Juni 2004

(Ermittlung + Ahndung bei Unternehmensdelikten nähere Infos über den Inhalt des Seminars hier klicken = Infos aus WebSite „www.ra-karlbrenner.de)

29. - 30. Juni 2004

(Vernehmungstaktik nähere Infos über den Inhalt des Seminars hier klicken = Infos aus WebSite „www.ra-karlbrenner.de))
	Baden-Baden 
	


Anmeldungen zum  Seminar müssen bis spätestens 8 Wochen vor Seminarbeginn erfolgen. Ein Rücktritt ist nach der Anmeldung ausgeschlossen. Die entsendende Behörde kann selbstverständlich einen anderen, als die bereits angemeldeten Bediensteten entsenden.
Weitere neue Termine für 2004 derzeit in Planung

Sie finden die weitere Seminar-Themen, wenn Sie anklicken:

www.ra-karlbrenner.de oder www.recht-find.de
unter „Seminare“ und sich dann weiter führen lassen.

II

Bußgeld -, Vollstreckungsrechts – und andere Seminare für die Ausbildung der Kommunalbediensteten können eingesehen werden:

Klicken Sie an:

http://www.ra-karlbrenner.de
oder 

http://www.recht-find.de/seminare.htm
und folgen Sie dann den dortigen Hinweisen.

Seminare können auch als Inhouse - Veranstaltungen durchführt werden. Eine Übersicht über die möglichen Seminarthemen Ordnungswidrigkeitenrecht und angrenzende Rechtsgebiete können sie – direkt  - anwählen unter 

http://www.recht-find.de/InhouseSeminare.pdf
Wenden Sie sich wegen der Organisation an die genannten Studieninstitute oder direkt an die owiz-Redaktion (E- Mall kbrenner@netmedia.de).

	Rezensionen


	Zu guter Letzt


Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

schicken Sie doch einschlägige Gerichtsurteile, die auch Ihre Kollegen interessieren, an die Redaktion. Auch kurze Fach - Beiträge sind willkommen.

Danke im Voraus. Ihre Redaktion

+++++++++
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� Wobei es selbstverständlich ist, dass der Zeuge vom vernehmenden Beamten oder Gericht gefragt (bei schriftlich geforderter Zeugenauskunft in dem Zeugenanschreiben) wird, auf sein Recht hingewiesen wird. Das verlangt der Grundsatz des „fairen Verfahrens“.
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